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235. Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der S 36 Murtal Schnellstraße, Abschnitt 
St. Georgen ob Judenburg bis Scheiflinger Ofen im Bereich der Gemeinden 
St. Georgen ob Judenburg, Unzmarkt-Frauenburg und Scheifling 

235. Verordnung der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie 
betreffend die Bestimmung des Straßenverlaufes der S 36 Murtal Schnellstraße, Abschnitt 
St. Georgen ob Judenburg bis Scheiflinger Ofen im Bereich der Gemeinden St. Georgen 
ob Judenburg, Unzmarkt-Frauenburg und Scheifling 

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßengesetzes 1971 (BStG 1971), BGBl. Nr. 286, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 95/2004, und des dritten Abschnittes des 
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes (UVP-G 2000), BGBl. Nr. 697/1993, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2002 und der Kundmachung BGBl. I Nr. 84/2004, wird verordnet: 

Der Abschnitt St. Georgen ob Judenburg bis Scheiflinger Ofen der S 36 Murtal Schnellstraße im 
Bereich der Gemeinden St. Georgen ob Judenburg, Unzmarkt-Frauenburg und Scheifling wird wie folgt 
bestimmt: 

Der gegenständliche Abschnitt der S 36 Murtal Schnellstraße beginnt in Edling bei B 317-km 10,343 
und führt im Weiteren durch das Freilandgebiet bis nach St. Georgen ob Judenburg. Im Ortsgebiet von 
St. Georgen ob Judenburg wird die S 36 auf einer Länge von 610 m als gedeckte vierstreifige 
Unterflurtrasse geführt. Nach St. Georgen ob Judenburg verläuft die Trasse wieder durch Freilandgebiet 
und schließt an den vierstreifig ausgebauten Teilbereich „St. Georgen-Unzmarkt“ an, der bereits 
verkehrswirksam ist. Im Ortsgebiet von Unzmarkt wird die S 36 auf einer Länge von 950 m als gedeckte 
vierstreifige Unterflurtrasse geführt. In der Folge führt die S 36 weiter nach Westen und endet nach 
Durchquerung einer Talengstelle bei B 317-km 19,55 ca. 1,3 km vor dem Ostportal des Tunnels 
„Scheiflinger Ofen“. Anschlussstellen sind östlich und westlich von St. Georgen ob Judenburg sowie 
östlich und westlich von Unzmarkt vorgesehen. 

Im Einzelnen ist der Verlauf der Straßentrasse aus dem Verordnungsplan (Einlage M0-2 Rev. C und 
Einlage M0-3 Rev. C, jeweils im Maßstab 1:2000) zu ersehen. Die Festlegung der Straßenachsen erfolgt 
auf Grundlage eines von der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft 
(ASFINAG) als Projektwerberin im April 2005 eingereichten und im Zuge des Verfahrens insbesondere 
hinsichtlich des Verlaufs der Straßenachse in Edling und der Länge der Unterflurtrasse im Ortsgebiet von 
Unzmarkt abgeänderten Projektes. 

Der vorgenannte Verordnungsplan, die Projektsunterlagen sowie die Beilagen 1 und 2 zum Erlass 
Zl. BMVIT-316.436/0013-II/ST-ALG/2009, welche die schriftliche Darlegung der wesentlichen 
Entscheidungsgründe unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung und die 
daraus resultierenden Maßnahmen enthalten, liegen beim Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 
Technologie, Sektion II, Abteilung ST3, Regierungsgebäude, 1010 Wien, Stubenring 1, beim Amt der 
Steiermärkischen Landesregierung und in den Gemeindeämtern der Gemeinden St. Georgen ob 
Judenburg, Unzmarkt-Frauenburg und Scheifling zur öffentlichen Einsicht auf. 

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung. Die 
Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind dem aufliegenden Verordnungsplan zu entnehmen. 

Die Festlegung der Straßenachse von B 317-km 10,343 bis B 317-km 10,55988 (Achse Verziehung 
in den Bestand) und die damit verbundene Festlegung des Bundesstraßenbaugebietes kommen nicht zur 
Anwendung, wenn und insofern für diesen Bereich ein anderer Straßenverlauf der S 36 Murtal 
Schnellstraße durch Bescheid bestimmt ist. 

Bures 
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